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Eigentum in der digitalen Gesellschaft

Franz Hofmann, Benjamin Raue und Herbert Zech

I. Zwei Eigentumsdiskurse in der Privatrechtswissenschaft

Privateigentum ist einer der zentralen Pfeiler der westlichen Gesellschafts-
und Wirtschaftsordnungen. Über das Sacheigentum werden körperliche Ge-
genstände dem Eigentümer zur exklusiven Nutzung zugewiesen. Sachen kön-
nen nicht von beliebig vielen Menschen gleichzeitig genutzt werden. Das
Sacheigentum dient daher der Regelung rivalisierender Nutzungskonflikte1

und ermöglicht darüber hinaus einen „Freiheitsraum im vermögensrechtli-
chen Bereich“ und so eine „eigenverantwortliche Gestaltung des Lebens“.2

(Sach-)Eigentum drohte in der digitalen Gesellschaft zum Auslaufmodell zu
werden. Die digitale Gesellschaft basiert auf Informationsverarbeitung,
kurzum: immaterielle statt materielle Güter. Rechte an immateriellen Ge-
genständen sind in erster Linie die Domäne des Immaterialgüterrechts, das
Nutzungshandlungen und damit die wirtschaftliche Verwertung immateri-
eller Gegenstände einzelnen Personen zuweist. Immaterialgüterrechte ver-
knappen ubiquitäre und damit von verschiedenen Personen gleichzeitig nutz-
bare Güter durch Ausschließlichkeitsrechte künstlich. Sie sind daher in einer
digitalen „Zugangsgesellschaft“ starken Rechtfertigungszwängen ausge-
setzt. Außerdem muss deren Ausgestaltung – ausschließlich zugewiesene
Nutzungshandlungen des Rechtsinhabers einerseits, Schranken zugunsten
der Allgemeinheit andererseits – gerade im digitalen Umfeld regelmäßig neu
verhandelt werden. Reformprozesse sind gerade im Urheberrecht regelmäßig
von erheblichen gesellschaftlichen Diskussionen begleitet, was etwa der Ge-
setzgebungsprozess um die Einführung von „Uploadfiltern“3 veranschau-
licht.4 Das Immaterialgüterrecht ist daher konstant gezwungen, sehr ausdif-

1 Vgl. Zech, AcP 219 (2019), 488.
2 BVerfGE 24, 367, 389.
3 Vgl. Art. 17 DSM-RL = RL (EU) 2019/790.
4 Der Generalanwalt des EuGH Saugmandsgaard Øe hat dies in seinen Schlussanträgen

(C-401/19, ECLI:EU:C:2021:613 Rn. 23 – Polen/Rat und Parlament) anschaulich be-
schrieben: „Der Richtlinienvorschlag […] löste im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens
zahlreiche Debatten innerhalb des Parlaments und des Rates aus. Dieses Verfahren war
auch von intensiven Lobbykampagnen der betroffenen Wirtschaftsteilnehmer und von
Protestbekundungen aus der Zivilgesellschaft, aus akademischen Kreisen und von Sach-
waltern der freien Meinungsäußerung geprägt […]“.
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ferenzierte Instrumentarien zu entwickeln, um die Interessengegensätze aus-
zugleichen.

Weil Informationen aber typischerweise einen körperlichen Träger benö-
tigen, um abgespeichert und wahrgenommen zu werden, kommt es nun in
verschiedenen Dimensionen zu Überschneidungen von Sach- und Geistigem
Eigentum. Problematisch ist dabei, dass das klassische Sachenrecht von der
Logik eines rivalisierenden Nutzungskonflikts bestimmt wird, das Immate-
rialgüterrecht hingegen von einer Logik ubiquitärer Nutzungsmöglichkei-
ten. So prallen bei digitalen Sachverhalten unterschiedliche juristische Kul-
turen aufeinander.

Daher verwundert es nicht, dass viele Entwicklungen in der Privatrechts-
wissenschaft in zwei voneinander weitgehend getrennt ablaufenden Diskur-
sen behandelt werden.5 Die Debatten im Recht des Geistigen Eigentums ha-
ben sich gegenüber dem allgemeinen bürgerlich-rechtlichen Diskussions-
stand stark verselbstständigt.6 Auch umgekehrt nimmt die allgemeine Zivil-
rechtswissenschaft von den Entwicklungen im Immaterialgüterrecht kaum
Kenntnis.7 Ganz anschaulich kommt es für den Ausgang von Rechtstreitig-
keiten über das „Recht am Bild der eigenen Sache“ entscheidend darauf an,
ob der „Urheberrechtssenat“ (I. Zivilsenat) oder der „Grundstückssenat“
(VI. Zivilsenat) des Bundesgerichtshofs das Urteil fällen darf. Auf die ein-
schlägige Rechtsfrage wird zurückzukommen sein.

Der vorliegende Tagungsband unternimmt einen Versuch, die beiden Dis-
kurse zum „Eigentum“ im bürgerlichen Recht und im Immaterialgüterrecht
zusammenzuführen.8 Bei der interessengerechten Ausgestaltung der jeweili-
gen „Rechtszuweisungsinstrumente“ kann die Fruchtbarmachung des bür-
gerlich-rechtlichen respektive immaterialgüterrechtlichen Fundus einen Er-
kenntnisgewinn bringen.

5 Nachweise im Hinblick auf die „Störerhaftung“ bei F. Hofmann, ZfPW 2021, 385.
6 Dazu allgemein bereits Raue, Die dreifache Schadensberechnung, 2017, S. 37–44.
7 Dies beklagt auch Wagner, Festschrift für Dieter Medicus zum 80. Geburtstag, S. 589,

598 f.; ähnlich Ahrens, Festschrift für Claus-Wilhelm Canaris zum 70. Geburtstag, Band I,
S. 3, 5; Ohly, in: Klippel/Löhnig/Walter, Grundlagen und Grundfragen des Bürgerlichen
Rechts: Symposium aus Anlass des 80. Geburtstags von Dieter Schwab, 2016, S. 165.

8 So schon für den Unterlassungsanspruch rechtsgebietsübergreifend F. Hofmann, Der
Unterlassungsanspruch als Rechtsbehelf, 2017; für den Schadensersatzanspruch Raue,
Die dreifache Schadensberechnung, 2017.
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II. Beispiele von Diskursüberlappungen

1. Rechtfertigungsdiskurs

Eine erste Überschneidung ergibt sich beim „Rechtfertigungsdiskurs“. Das
Recht des Geistigen Eigentums hat breite und intensive Erfahrungen mit
Rechtfertigung von Rechtezuweisung an unkörperlichen Gütern. Das Sach-
eigentum ist zwar in seinem Kern allgemein anerkannt, wird dennoch in
jüngerer Zeit wieder in Frage gestellt, was zugleich die Rechtfertigungsde-
batte neu beflügelt hat.9 Sich der Begründung gerade auch des Sacheigentums
zu vergewissern, ist schon deshalb notwendig, weil das Sacheigentum – wie
im Folgenden dargelegt werden wird – auch für den (indirekten) Schutz von
unkörperlichen Gütern fruchtbar gemacht werden kann. In diesem Zusam-
menhang lohnt sich ein Blick auf die historischen Wurzeln von Eigentums-
rechten, die soziologische Bedeutung von Privateigentum und die ökono-
mische Funktion. Allen voran die Beiträge von Christine Konrad-Osterloh,10

Dan Wielsch11 und Wolfgang Kerber12 nehmen sich dem an. Insbesondere das
Verhältnis von Exklusiv- und Zugangsrechten muss neu justiert werden. In-
wieweit überzeugt dabei die Idee von „ownership“ auch im Digitalzeitalter?
Wie steht es um die Berücksichtigung von Allgemeininteressen?13

2. Zuweisung von Vermögenswerten

Die umstrittene vermögenswerte Zuweisung von Daten in Form eines „Da-
teneigentums“ zeigt, dass sowohl bürgerliches Recht als auch Immaterial-
güterrecht für sachgerechte Lösungen gefragt sind. Unbestritten ist, dass
Daten, jedenfalls in akkumulierter Form, erheblichen ökonomischen Wert
haben. Zudem gelten sie als Weichenstellung für aktuelle und zukünftige
datengetriebene Geschäftsmodelle. In der „klassischen“ Zivilrechtswissen-
schaft findet sich eine Strömung, die „Datenrechte“ mit der Eigentümerstel-
lung am Trägermedium verknüpfen will.14 Jedoch sind Daten als immaterielle
Güter streng von körperlichen Gegenständen zu trennen. Deswegen schlagen
andere vor, ein eigenständiges Recht für die exklusive Zuweisung von Daten

9 Schuppert, Eigentum neu denken. Ein Rechtsinstitut zwischen Wandel und Resilienz,
2019.

10 In diesem Band, S. 9 ff.
11 In diesem Band, S. 19 ff.
12 In diesem Band, S. 151 ff.
13 Im Hinblick auf die Durchsetzung von Patenten vgl. Stierle, Der quasi-automatische

Unterlassungsanspruch im deutschen Patentrecht. Ein Beitrag im Lichte der Reformdis-
kussion des § 139 I PatG, GRUR 2019, 873, 878 f.

14 Beispielsweise Riehm, in: Hornung (Hrsg.), Rechtsfragen der Industrie 4.0, 2018,
S. 73, 82 ff.
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zu schaffen. Die Diskussion wird oft darum geführt, wem die unterschied-
lichsten Daten „gehören“.15

Hierbei wird in der allgemeinen zivilrechtlichen Diskussion oft zu wenig
beachtet, dass durch die Einführung eines solchen Dateneigentumsrechts die
sehr ausdifferenzierte Ausgestaltung und die damit bewusst einhergehende
Beschränkung von Immaterialgüterrechten mit einem Handstreich obsolet
gemacht werden könnte. Die vorgeschlagenen Lösungen fordern für den
Schutz von Daten im Regelfall weder eine Schöpfungshöhe wie Datenbank-
werke noch „eine nach Art oder Umfang wesentliche Investition“ wie der
sui-generis-Datenbankschutz noch sonst Anforderungen an eine besondere
Leistung. Auch ist der Schutzumfang oft ganz erheblich. Deswegen stellt sich
hier besonders die Frage nach der Rechtfertigung eines Daten„eigentums“,
das an keine besondere Leistung des Eigentümers geknüpft ist. Für die Be-
gründung von Immaterialgüterrechten muss einerseits dargelegt werden,
welche besondere Leistung durch das Schutzrecht angereizt oder belohnt
werden soll, andererseits, dass ohne den rechtlichen Schutz ein Marktversa-
gen droht. Zudem sind die zugewiesenen Ausschließlichkeitsrechte des In-
habers und die Schranken zugunsten der Allgemeinheit sehr ausdifferenziert.

Möglich bleibt, auf das bewährte, vor kurzem reformierte Instrument des
Geschäftsgeheimnisschutzes abzustellen. Aber auch hier stellt sich dieselbe,
weitgehend ungeklärte Frage, wer „rechtmäßiger“ Geheimnisinhaber ist,
wenn die geheime Information in fremden Erzeugnissen generiert wird.16 Ste-
hen die Nutzungsdaten, die an einer Maschine angebrachte Sensoren gene-
rieren, daher dem Hersteller der Maschine zu, der jene Daten kontrollieren
kann? Oder ist am Geschäftsgeheimnis auch der Eigentümer der Maschine
berechtigt? Wahrscheinlich kommt es maßgeblich auf die vertraglichen Ab-
reden an, wobei für deren Inhaltskontrolle natürlich ein Maßstab zu entwi-
ckeln ist. Ansgar Ohly greift in seinem Beitrag die Debatte um ein Datenei-
gentum im Sinne eines privatrechtsübergreifenden Diskurses auf.17

3. Mittelbare Zuordnung durch Kontrolle des Zugangs

Auch ohne „Dateneigentum“ kann ein indirekter Schutz von Daten dadurch
gewährleistet werden, dass der Sacheigentümer den Zugang zu den Daten
kontrollieren darf.18 Selbst wenn die Daten, beispielsweise auf einem USB-

15 Zum „Dateneigentum“ Amstutz, AcP 218 (2018), 438; Fezer, MMR 2017, 3; Stein-
rötter, in: Specht-Riemenschneider (Hrsg.), Digitaler Neustart, 2019, S. 17; Sattler, in:
Sassenberg/Faber (Hrsg.), Rechtshandbuch Industrie 4.0 und Internet of Things, 2020,
S. 35 ff.; Wiebe, GRUR Int. 2016, 877; Specht, CR 2016, 288; Zech, GRUR 2015, 1151;
ders. CR 2015, 137; Dorner, CR 2014, 617; Hoeren, MMR 2013, 486.

16 Zech, GRUR 2015, 1151, 1155 f.
17 In diesem Band, S. 135 ff.
18 Raue, NJW 2019, 2425.
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Stick, nicht dessen Eigentümer zugewiesen sind, kann der Eigentümer die
Nutzung des USB-Sticks und damit den Zugriff auf die Daten kraft seines
Eigentumsrechts untersagen. Das bewirkt indirekt einen Datenschutz. Diese
Sichtweise wirft wiederum Fragen auf, wenn die Daten auf Drittservern ge-
speichert sind. Kann allein der elektronische Zugriff auf einen „fremden“
Server eine Eigentumsverletzung begründen?

Es handelt sich dabei um kein neues Konzept: So werden etwa die „Fern-
sehrechte“ an Sportveranstaltungen konstruiert. Hier existiert kein genuines
immaterialgüterrechtliches Leistungsschutzrecht.19 Der Rechtsschutz wird
vielmehr auch hier indirekt über das Eigentumsrecht („Hausrecht“) besorgt,
das dann durch ein Leistungsschutzrecht an den erstellten Aufnahmen ver-
längert wird.

Ein weiteres Beispiel für die mittelbare Zuordnung von Informationen
durch die Kontrolle und Ausgestaltung von Zugang ist das Fotografieren
fremder Sachen. Diesen Aspekt vertiefen mit unterschiedlichen Perspektiven
Anne Lauber-Rönsberg20 und Benjamin Raue21 in diesem Band. Ein Immate-
rialgüterrechtsschutz besteht vielfach nicht oder ist vom Gesetzgeber sogar
ausdrücklich ausgeschlossen.22 Nach der sachenrechtlichen Rechtsprechung
des V. Zivilsenats soll der Sacheigentümer eines Grundstücks dennoch gegen
Fotografien vorgehen dürfen, die rechtswidrig auf seinem Grundstück ange-
fertigt wurden.23 Auf diese Weise kann das Eigentumsrecht die Wertungen des
Immaterialgüterrechts faktisch aushöhlen und zu einer „Remonopolisie-
rung“ gemeinfreier Werke führen – jedenfalls wenn es nur noch wenige Werk-
stücke gibt. Deswegen wird dieses Ergebnis von der immaterialgüterrechtli-
chen Literatur teilweise harsch kritisiert.24 Andererseits weist das Eigentum
am Grundstück dessen Inhaber den wirtschaftlichen Wert sämtlicher Betä-
tigungen zu, die in dessen räumlichen Grenzen vorgenommen werden.25

Strukturell entspricht ein solcher Schutz faktisch gesicherter Vermögenspo-
sitionen dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen, der dem Geheimnisinhaber

19 BGH, Urteil vom 28.10.2010 – I ZR 60/09 = GRUR 2011, 436 – Hartplatzhelden.de.
20 In diesem Band, S. 89 ff.
21 In diesem Band, S. 109 ff.
22 Vgl. nun Art. 14 DSM-RL = RL (EU) 2019/790; zuvor noch BGH, Urteil vom

20.12.2018 – I ZR 104/17 = GRUR 2019, 284 – Museumsfotos mit Anm. Zech zum Schutz
von Reproduktionsfotografien nach § 72 UrhG; vgl. Schulze, Museale Reproduktionsfo-
tografien und Bildrechte an der eigenen Sache, in: Weller/Kemle/Dreier/Michl (Hrsg.),
Kulturgüterrecht – Reproduktionsfotografie – StreetPhotography, 2018, S. 104.

23 BGH, Urteil vom 1.3.2013 – V ZR 14/12 = NJW 2013, 1809 – Preußische Gärten und
Parkanlagen II; BGH, Urteil vom 17.12.2010 – V ZR 45/10 = GRUR 2011, 323 – Preu-
ßische Gärten und Parkanlagen I.

24 Vgl. z. B. Zech, Information als Schutzgegenstand, 2012, S. 280 ff.; ders., AcP 219
(2019), 488; Schack, JZ 2013, 743: „Fehlurteil“.

25 Staudinger/Althammer, BGB, Neubearb. 2020, § 903 Rn. 5.
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bei einem Bruch des Geheimnisses ebenfalls Ansprüche in Bezug auf Gegen-
stände zuspricht, deren Herstellung der Geheimnisbruch ermöglicht hat (§ 2
Nr. 4 i.V.m. § 4 III GeschGehG).26

Auf den Prüfstand gestellt werden muss diese Rechtsprechung auch aus
anderem Anlass: Art. 14 DSM-RL27 verpflichtet die Mitgliedstaaten „nach
Ablauf der Dauer des Schutzes eines Werkes der bildenden Kunst Material,
das im Zuge einer Handlung der Vervielfältigung dieses Werkes entstanden
ist, weder urheberrechtlich noch durch verwandte Schutzrechte [zu schüt-
zen], es sei denn, dieses Material stellt eine eigene geistige Schöpfung dar“.28

Darüber hinaus ermöglicht das Eigentumsrecht dem Sacheigentümer, den
Zugang zu Werkstücken zu kontrollieren, und sich faktisch über den Ab-
schluss von Verträgen auch deren immateriellen Gehalt zuweisen zu lassen.
Insbesondere Museen und Archive mit im Wortsinne einzigartigen kulturel-
len Zeugnissen gewähren Zugang zu ihren Exponaten nur gegen die Ver-
pflichtung, keine Vervielfältigungen öffentlich zugänglich zu machen oder an
Dritte weiterzugeben. Hierbei müssen die Wirksamkeitsbedingungen in den
Fokus genommen werden, nicht zuletzt um für den Schutz immaterieller
Güter („Kulturgüter“) eine privatrechtsübergreifend konsistente Lösung an-
zubieten.

4. Informations- und kommunikationspolitische Dimension

Die mittelbare Informationskontrolle des Sacheigentümers hat noch eine
bislang kaum beachtete informations- und kommunikationspolitische Di-
mension. Wenn dem Sacheigentümer Ansprüche gegen den Inhaber von In-
formationen zustehen, die letzterer unter Verstoß gegen das Eigentumsrecht
erlangt hat: wie weit reichen diese? Und wie können entgegenstehende In-
formationsbedürfnisse der Allgemeinheit berücksichtigt werden?29 Veran-
schaulichen kann dies der weitgehend unbekannte Fall der Filmdokumen-
tation „Unlike U“ über die Berliner Sprayerszene.30 Die Berliner Verkehrs-
betriebe wollten auf Grundlage ihres Eigentums an den Betriebsanlagen ge-
gen die Veröffentlichung der Filmabschnitte vorgehen, die auf ihren Bahn-
höfen oder in den S-Bahnen gefilmt wurden. Auch der Eigentümer eines
Schweinestalls ging – allerdings gestützt auf sein Unternehmenspersönlich-
keitsrecht – gegen eine Dokumentation vor, die Missstände bei der Tierhal-
tung aufzeigen wollte, sich aber Filmaufnahmen bediente, die bei einem Ein-
bruch in die Ställe entstanden waren.31 Bei konsequenter Anwendung der

26 Dazu Raue, NJW 2019, 2425, 2428.
27 RL (EU) 2019/790.
28 Vgl. GRUR-Stellungnahme 2019, 1140, 1151.
29 Dazu Raue, KUR 2012, 166.
30 KG, Urteil vom 25.10.2012 – 10 U 136/12 = GRUR 2013, 628.
31 BGH, Urteil vom 10.04.2018 – VI ZR 396/16 = NJW 2018, 2877.
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Preußische Gärten und Parkanlagen-Rechtsprechung des V. Zivilsenats stel-
len nicht nur das Besprayen der Züge und das Einbrechen in die Ställe, son-
dern auch die ungenehmigten Filmaufnahmen eine Eigentumsverletzung
dar. Wie kann dann aber das Informationsinteresse der Öffentlichkeit be-
rücksichtigt werden?

Der Eingriff in das Eigentumsrecht indiziert dessen Rechtswidrigkeit. Im
Immaterialgüterrecht werden die ökonomischen Interessen der Rechteinha-
ber und das Informationsinteresse der Allgemeinheit durch Schranken in
Einklang gebracht, bei der die entgegenstehenden, grundrechtlich geschütz-
ten Kommunikationsfreiheiten berücksichtigt werden müssen.32 Auch das
GeschGehG und das Unternehmenspersönlichkeitsrecht setzen sich im Üb-
rigen nicht gegen überwiegende Allgemeininteressen durch. Es ist daher von
besonderer rechtlicher Relevanz, wie das Allgemeininteresse bei Eingriffen in
der (Sach-)Eigentumslogik berücksichtigt werden kann.33

5. Verhältnis von Soft- und Hardware

Ein weiteres Beispiel für die Verschränkung immaterieller und materieller
Logiken sind moderne Produkte, die sich durch ein komplexes Zusammen-
spiel aus Hard- und Softwarekomponenten auszeichnen. Weil das physische
Produkt oft von Softwarekomponenten gesteuert wird, entscheiden letztlich
letztere über die Funktion und Nutzung des Produkts, so dass immaterielle
Nutzungsbefugnisse die Sachherrschaft als maßgebliches Steuerungsmittel
ablösen. Statt eines reinen Austauschvertrages bekommt der Vertrag zuneh-
mend den Charakter eines Dauerschuldverhältnisses.34 In diesem Kontext
stellt sich aber vor allem die Frage, wie der Sacheigentümer des Produkts auf
Funktionsstörungen reagieren kann, die durch Handlungen des Herstellers
über die Software ausgelöst werden.35 Wie ist es beispielsweise zu bewerten,
dass über die Software der Startmechanismus eines PKW deaktiviert wird,
weil dessen Besitzer gegenüber seinem Vertragspartner bestimmte Pflichten
nicht erfüllt hat? Während hierbei eine Umgehung der Vorschriften zur
Zwangsvollstreckung droht,36 erweist sich wiederum das Verhältnis von kör-
perlichen Gütern zu digitalen Nutzungen als problematisch. Entsprechend
wird in der Literatur diskutiert, ob die besitzrechtlichen Selbsthilferechte hier
fruchtbar gemacht werden können.37

32 Vgl. zuletzt BGH, Urteil vom 30.4.2020 = GRUR 2020, 853 – Afghanistan Papiere II.
33 Vgl. dazu die unterschiedlichen Ansätze von Lauber-Rönsberg, in diesem Band, S. 89,

95 ff. und Raue, in diesem Band, S. 109, 125 ff.
34 Beispiel: Updateverpflichtungen, dazu Raue, CR 2018, 277; ders., NJW 2017, 1841.
35 Dazu die Erlanger Dissertation von Magnus, Fernkontrolle im Internet der Dinge.

Einsatz und Umgehung, 2022.
36 Vgl. Matzke, Smart contracts statt Zwangsvollstreckung?, in: Fries (Hrsg.), Smart

Contracts, 2019, S. 99.
37 Kuschel, AcP 220 (2020), 98; Riehm, Smart Contracts und verbotene Eigenmacht, in:

Fries (Hrsg.), Smart Contracts, 2019, 85.
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6. Rechtsdurchsetzung

Sacheigentum und Geistiges Eigentum kennen ähnliche Strukturprinzipien,
wie Nikolaus Peifer und Martina Wellenhofer aus immaterialgüterrechtlicher
und bürgerlich-rechtlicher Perspektive in Erinnerung rufen.38 Eine gegensei-
tige Befruchtung der Diskurse im allgemeinen Zivilrecht und dem Recht des
Geistigen Eigentums kann in diesem Sinne speziell im Kontext der Rechts-
durchsetzung beobachtet werden. Während in der immaterialgüterrechtli-
chen Literatur eine schier unüberschaubare Fülle an Literatur zur Haftung
von Online-Plattformen zu finden ist39 und vom europäischen wie auch dem
deutschen Gesetzgeber innovative Haftungsmodelle eingeführt werden
(Art. 17 DSM-RL/UrhDaG), wird die damit einhergehende Durchdringung
des Problems der Haftung von Intermediären in der Literatur zu § 1004 BGB
kaum registriert.40 Hier besteht ein Forschungsdesiderat, auch wenn es mitt-
lerweile erste Beiträge gibt, die die beiden Diskurse zusammenführen.41 Auch
beim Schadensersatz ist etwa zu fragen, ob die im Immaterialgüterrecht an-
erkannte Methode der dreifachen Schadensberechnung auch auf Verträge
über immaterielle Güter zu übertragen wäre.42

III. Fazit

Allen Beispielen ist gemein, dass – wie ausgeführt – Erkenntnisse der Im-
materialgüterrechtswissenschaft im allgemeinen Privatrecht fruchtbar ge-
macht werden können und umgekehrt. Es ist das zentrale Anliegen dieses
Bandes die beiden Diskurse im Sinne einer gegenseitigen Befruchtung weiter
zusammenzuführen.

38 In diesem Band, S. 49 ff.; 69 ff.
39 Vgl. nur Ohly, ZUM 2015, 308; F. Hofmann, JuS 2018, 713.
40 Vgl. zu sich abzeichnenden Änderungen F. Hofmann, ZfPW 2021, 385, allen voran

unter Verweis auf die jüngste Schrift von Picker, Die Störerhaftung von Mittelspersonen
als Beispiel für das System von Rechtszuweisung und Rechtsschutz im Privatrecht, in:
ders., Privatrechtssystem und negatorischer Rechtsschutz, 2019.

41 Wagner, GRUR 2020, 329 (Teil 1) und GRUR 2020, 447 (Teil 2); Picker, Privatrechts-
system und negatorischer Rechtsschutz, Tübingen 2019.

42 Flöter/Königs, ZUM 2012, 383; Raue, Die dreifache Schadensberechnung, S. 572 ff.




